
Rieter Components Germany GmbH 
Accotex

Fuldaer Str. 19 
97762 Hammelburg 

Allgemeine Einkaufsbedingungen 

Page 1 of 2 

1. Vertragsabschluss
Nur schriftlich erteilte oder schriftlich bestätigte Bestel-
lungen sind gültig. Als Auftragsbestätigung erwarten wir
das Doppel unserer Bestellung gestempelt und rechts-
gültig unterzeichnet zurück. In der Auftragsbestätigung
enthaltene Abweichungen und Hinzufügungen des Lie-
feranten werden nur insoweit anerkannt, als wir diesen
nachträglich schriftlich zustimmen. Unsere Bestellun-
gen erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Einkaufs-
bedingungen. Die Annahme der Lieferung oder die
Leistung von Zahlungen durch uns stellen keine Aner-
kennung der allgemeinen Geschäftsbedingungen des
Lieferanten dar. Vielmehr betrachten wir die Erbringung 
der bestellten Leistung durch den Lieferanten als Aner-
kennung unserer Einkaufsbedingungen, auch wenn der
Lieferant ihnen zuvor ausdrücklich widersprochen oder
in seiner Auftragsbestätigung auf andere Bedingungen
verwiesen hat. Unsere Einkaufsbedingungen gelten
auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Lieferan-
ten.

2. Preis
Der Preis versteht sich fest und schließt sämtliche Ne-
benkosten irgendwelcher Art ein.

3. Eigentumsübergang
Das Eigentum an der Ware geht mit deren Übergabe an
uns oder an den von uns bezeichneten Dritten auf uns
über. Bis zum Eigentumsübergang trägt der Lieferant die
Gefahr für Verschlechterung und Untergang der Ware.
Dem Lieferanten stehen weitergehende Eigentumsvor-
behalte als der einfache Eigentumsvorbehalt nicht zu.

4. Liefertermin
Die genannten Termine verstehen sich als Ankunftster-
mine am Bestimmungsort und sind fix.
Lieferungen vor dem vereinbarten Termin dürfen nur mit
unserem Einverständnis erfolgen. Zu früh eingehende
Lieferungen werden entweder zurückgewiesen oder un-
ter Kostenfolge für den Lieferanten bei uns eingelagert.
Erkennt der Lieferant, dass die vereinbarten Termine nicht 
eingehalten werden, hat er dies dem Besteller unverzüg-
lich in Textform mitzuteilen.
Bei Lieferverzug haftet der Lieferant nach den gesetzli-
chen Bestimmungen. Neben dem Anspruch auf Scha-
denersatz haben wir das Recht, Vertragsstrafe in Höhe
von 0,5 % des Gesamtpreises der Bestellung für jede an-
gefangene Woche Fristüberschreitung zu verlangen, ins-
gesamt aber nicht mehr als 5 %. Wir werden den Vorbe-
halt der Vertragsstrafe spätestens innerhalb von zehn Ar-
beitstagen ab Entgegennahme der verspäteten Liefe-
rung erklären.

5. Transport und Transportschäden
Die vorgeschriebene Transportart ist einzuhalten. Der
Lieferant ist verpflichtet, die Ware bis zum Zeitpunkt ihrer
Übergabe am Erfüllungs- bzw. am Bestimmungsort zu
versichern. Verrechnete Leih-verpackung wird nicht be-
zahlt, aber franko retourniert.

Für Transportschäden als Folge ungenügender oder 
ungeeigneter Verpackung haftet der Lieferant, auch 
wenn wir den Transport der Ware an den Bestim-
mungsort übernehmen. 

6. Zahlung
Die Zahlung erfolgt erst nach Erhalt der Ware am Be-
stimmungsort und der Rechnungsstellung, und zwar
entweder innerhalb von 30 Tagen mit 2% Skonto
oder innerhalb von 60 Tagen netto.

7. Haftung für Mängel
Der Lieferant leistet uns volle Rechts- und Sachgewähr.
Der Lieferant haftet für einwandfreie Beschaffenheit und 
Tauglichkeit seiner Lieferung sowohl zu gewöhnlichem
als auch dem Lieferanten bekannt gegebenen Verwen-
dungszweck und für zugesicherte Eigenschaften der
Ware. Die Gewährleistungsfrist beträgt sofern nichts
Anderweitiges zwischen den Parteien vereinbart wurde,
zwei Jahre und beginnt mit der Ablieferung der Ware
durch den Lieferanten.

Versteckte Mängel der Ware können während der gan-
zen Gewährleistungsfrist jederzeit, vor und/oder nach
der Verarbeitung und/oder dem Weiterverkauf gerügt
werden.
Der Lieferant verzichtet auf den Einwand verspäteter
Mängelrügen gemäß § 377 Abs. 1 und 2 HGB. Wir wer-
den festgestellte Mängel unverzüglich nach ihrer Entde-
ckung gegenüber dem Lieferanten anzeigen.

Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns unge-
kürzt zu. In jedem Fall sind wir berechtigt, vom Lieferan-
ten nach unserer Wahl Mängelbeseitigung oder Liefe-
rung einer neuen Sache zu verlangen. Das Recht auf
Schadensersatz statt der Leistung bleibt ausdrücklich
vorbehalten. Wir sind berechtigt, auf Kosten des Liefe-
ranten die Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen,
wenn Gefahr im Verzug ist oder besondere Eilbedürftig-
keit besteht. Wir können dabei von diesen Ansprüchen
für die gesamte Bestellung einheitlichen Gebrauch ma-
chen oder sie je für einen bestimmten Teil der Bestel-
lung anwenden.

Die Verjährungsfrist für Garantieansprüche und für An-
sprüche wegen Sachmängeln beträgt zwei Jahre ab
dem Zeitpunkt, in dem wir von dem Garantiefall oder
dem Sachmangel Kenntnis erlangen, längstens jedoch
drei Jahre ab Lieferung an uns.

Im Falle von festgestellten Mängeln an nachgebesser-
ten oder ausgetauschten Teilen stehen uns die gleichen
Mängelansprüche zu wie bei Mängeln an der Erstliefe-
rung.  Für Teile der Lieferungen und Leistungen, die we-
gen einer Betriebsunterbrechung aufgrund von Nacher-
füllungsleistungen oder als Folge des Einbaus von er-
setzten oder nachgebesserten Teilen nicht vertragsge-
mäß verwendet werden können, verlängert sich die Ver-
jährungsfrist um die Dauer dieser Unterbrechung.
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8. Schadloshaltung bei Mängelsprüchen Dritter
Wir sind berechtigt, sämtliche Aufwendungen, die uns
gegenüber unserem Abnehmerkunden für schadhafte
bzw. mangelhafte Ware des Lieferanten entstanden sind, 
auf den Lieferanten zu überwälzen.

9. Produkt- und Verfahrensumstellungen
Lieferanten, mit denen wir in ständiger Geschäftsbe-
ziehung stehen, sind verpflichtet, uns frühzeitig in
Textform zu informieren, falls sie beabsichtigen, Än-
derungen oder Umstellungen von Materialien oder
Zulieferteilen für die Produkte oder Verfahren vorzu-
nehmen, oder Produktionsverlagerungen planen.
Gleiches gilt für Änderungen der Analysemethoden
in Bezug auf von uns bezogenen Produkte

10. Haftung
Der Besteller haftet für alle von ihm verursachten Schä-
den und die Nichteinhaltung übernommener Garantien
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Werden wir von
Dritten wegen Schäden in Anspruch genommen, für die
die Lieferungen und Leistungen des Lieferanten ursäch-
lich waren (z.B. auf Grund Produkthaftungs- oder Um-
welthaftungsbestimmungen), wird der Lieferant uns von
solchen Ansprüchen freistellen und uns auch sonst
schadlos halten.

Der Lieferant unterhält während der gesamten Zeit, in der 
er uns beliefert, eine Produkthaftpflicht- und Betriebshaft-
pflichtversicherung, welche die Risiken aus der Haftung
sowie unserer Freistellung angemessen abdeckt und fol-
gende Bedingungen erfüllen:
- Örtliche Geltung weltweit inkl. USA/Kanada
- Ein- und Ausbaukosten inbegriffen.

Der Versicherungsschutz ist uns auf Verlangen nach- zu-
weisen. 

11. Forderungsabtretung
Forderungen gegen den Besteller dürfen nur mit dessen
schriftlicher Genehmigung abgetreten werden. Ausge-
nommen sind Abtretungen im Rahmen eines verlängerten
Eigentumsvorbehalts. § 354 a HGB bleibt unberührt.

12. Umweltverpflichtungen
Der Lieferant muss die Verordnung der Europäischen
Gemeinschaft REACH (EC 1907/2006) einhalten, und
die gelieferten Produkte und Teile dürfen keine Produkte, 
Materialien oder Substanzen enthalten, die nach den
entsprechenden Gesetzen und Verordnungen des Hei-
matlandes des Lieferanten, der Europäischen Union
oder eines der Länder, in denen die Produkte oder Teile
auf den Markt gebracht und benutzt werden, verboten
sind.

13. Immaterialgüterrecht
Der Lieferant hält uns in Bezug auf die gelieferte Ware
oder Teile davon schadlos vor Ansprüchen, die aus der
Verletzung von Immaterialgüterrechten Dritter wie Paten-
ten, Urheberrechten, Marken und dergleichen herrühren.

Der Lieferant verpflichtet sich, gegen uns eingeleiteten 
Rechtsverfahren auf unseren Wunsch beizutreten oder 
das Verfahren an unserer Stelle auf eigene Kosten zu 
führen und/oder die mit dem Verfahren verbundenen 
Kosten- und Entschädigungsfolgen zu übernehmen. Die 
Verjährungsfrist für unsere Ansprüche beträgt 10 Jahre, 
beginnend mit der Lieferung der Ware. 

14. Urheberrecht und Unterlagen
Zeichnungen, Berechnungen, Modelle, Gesenke, Matri-
zen, Muster sowie alle übrigen dem Lieferanten zur Ver-
fügung gestellten Unterlagen bleiben unser Eigentum. 
Ohne unsere schriftliche Zustimmung dürfen diese Drit-
ten in keiner Form zur Kenntnis gebracht wer-den. Von 
uns bezahlte Werkzeuge, Lehren, Vorrichtungen, Mo-
delle usw. bleiben unser Eigentum, sind zweckmäßig zu 
lagern und gegen alle Schäden zu versichern. Sie dürfen 
ohne unsere schriftliche Zustimmung weder geändert, 
vernichtet noch für Dritte benutzt werden.

15. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Der Vertrag untersteht materiellem deutschem Recht 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Als Erfüllungsort 
gilt unser Sitz.
Die Parteien vereinbaren, dass alle Streitigkeiten aus 
oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag in die aus-
schließliche Zuständigkeit der Gerichte an unserem Sitz 
fallen.

16. Verhaltenskodex für Lieferanten
Der Lieferant ist verpflichtet, jederzeit den Rieter 
Verhaltenskodex für Lieferanten einzuhalten. Dieser ist 
auf der Rieter-Homepage www.rieter.com einsehbar 

17. Schutz vor Personendaten
Die Parteien verpflichten sich, die anwendbaren Daten-
schutzbestimmungen einzuhalten. Soweit nicht ander-
weitig vereinbart, dürfen Personendaten, die im Zusam-
menhang mit den vertraglichen Leistungen er- langt 
wurden, nur für die Vertragsabwicklung und im dafür er-
forderlichen Umfang bearbeitet werden. Rieter Compo-
nents Germany GmbH darf Personendaten für diesen 
Zweck auch an andere mit Rieter verbundene Unterneh-
men im In- und Ausland übertragen.

Weiterführende In-formationen zum Datenschutz bei 
Rieter Components Germany GmbH finden Sie in der 
Datenschutzerklärung auf unserer Homepage 
www.accotex.com
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